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SCHWEIZERISCHER LEHRERVEREIN

B)))

Als Manuskript gedruckt.

Hilfskasse fiir Haftpflichtfdlle.

Die Versicherung gegen Schaden durch ¥euer, Krank-
heit, Unfall, Tod liegt im Zuge der Zeit. Alle
anselbstindig Erwerbenden, die dem Fabrikgesetz unter-
stehen, sind obligatorisch gegen Unfall versichert. Die
eidg. Unfallversicherung ersetzt die Haftpflicht des
Fabrikinhabers. Das Zivilgesetz kennt eine Reihe von
weitern Fillen, da die Haftpflicht eintritt; es sind das
wesentlich die Bestimmungen von Art. 41, 45, 46, 47 und
61 des revidierten Obligationenrechts, sowie die ein-
<chlagenden Artikel der kantonalen Einfithrungs- und
Beamtengesetze, die indes die Haftpflicht flir Beamte
und Lehrer eher beschrinken. Verschiedene Vorkomm-
nisse, u. a.
Schulexperiment in Diessenhofen, und die Téatigkeit der
Versicherungsgesellschaften brachten der Haftpflicht
wegen eine eigentliche Aufregung in die Lehrerschaft,
und mehr als ein Kollege versicherte sich um 5 bis 7 Fr.
jiahrlich gegen Hattpflichtsorgen, die ihm aus dem Schul-
Genau diese Erscheinung
hatte sich in Deutschland nach Einflihrung des biirger-
lichen Gesetzbuches gezeigt. Der deutsche Lehrerverein,
in dhnlicher Weise tat dies auch der {ranzosische Lehrer-
verband, schloss mit einer Versicherungsgesellschatt
einen Vertrag ab, wornach das Mitglied sich gegen 3 M.
Primie versichern konnte. Nach zehnjabriger Erfabrung
itbernahm der Doutsche Lehrerverein den Haftptlicht-
schutz selbst und kommt nun mit einem Betrag von
35 Pfg. auf das Mitglied aus. In den Jahren 1910 bis
1913 gab der D. L. V. fir Haltptlichtschdden 9444,
S861, 9970 und 5066 M. aus. 1914 hatte er 123 Schaden-

-

fille mit 873

der bedauerliche Ungliicksfall bei einem

dienst erwachsen konnten.

M. zu begleichen. Der Bayerische Lehrer-
verein, der seit zwdolf Jahren seinen Mitgliedern Haft-
pilichtschutz gewihrt, hatte in diexer Zeit 42 Fille mit
Entschidigungen unter 10 M., 30 Falle mit 51 bis
100 AL, 31 Falle von 101 bis 500 M., 3 Fille mit 500 bis
1000 M., 3 Fialle mit 1000 bis 1500 M. und einen Fall,
der 20600 M. kostete. Im Durchschnitt erforderte ein
Hafipllichtfall 90 M., bei einer Mitgliederzahl von
12,000 im Jahr etwa 2060 M. Nach der Erfahrung sind
in Deutschland die Haftanspriiche (und die Neigung
dazu) cher grosser als in der Schweiz, wo mit dem Kall
in Diessenhofen, der 15,0600 I'r. kostete, wovon der Staat
etwa einen Dritteil {ibernahm, Werbearbeit gemacht wird.

In seinem Vortrag zu Kreuzlingen (27. Juni 1913)
iber Direktor Hasler in
Die Ubernahme der

Sehiferversichetung kam

Aarau zu folgenden Nchlit=en: 1.

Entschidigung fir alle im Schulbetrieb sich ereignenden
Unfille durch Staat- und Gemeinde ist ein Gebot der
Billigkeit und Gerechtigkeit und entspricht dem In-
teresse der Schule. 2. Die Unfall- und Haftpflicht-
versicherung wird am zweckmissigsten in der Form
von Selbstversicherung durch Bildung von kantonalen
Unfall- und Haftpflicktversicherungskassen durchge-
fihrt. — Das muss unser Ziel sein. Kine Reihe von
Gemeinden haben die Schiiler gegen Unfall versichert,
andere kommen nach Art der Selbstversicherung fiir
die Unfallschéiden auf. Wo das noch nicht geschehen ist,
sollte die Schadenuntallvergiitung in der einen oder
andern Weise geordnet werden. Da dies, besonders
unter gegenwirtigen Zeitverhiltnissen, nicht so rasch
eintreten wird, und ohne das Ziel, dass Staat und Ge-
meinde die Schiiler-Unfall- und Haftpflichtversicherung
iibernehmen sollten, aus dem Auge zu verlieren bleibt
der Lehrerschaft nur der Weg der Selbsthiilfe iibrig.
Gestiitzt auf die Erfahrungen des Deutschen Lehrer-
vereins und ohne das angedeutete Ziel zu storen, grin-
det der S. L. V. flir seine Mitglieder eine Hiilfskasse
fir Haftpflichtfille.

In den Augen vicler wire die Versicherung vorzu-
ziehen, aber eine Versicherungsgesellschaft verlangt
beim Gesamtanschluss 2 bis 3 IFr. (bei Kinzelvertrag
5 bis 7 Fr.), eine auslindische Gesellschaft Ifr. 1.80,
und eine schweizerische 50 Rp., aber bei sebr beschrink-
tem Schadenumfang, bei Gesamteinzahlung durch den
Verein und unter Ausschluss aller Anspriiche im Zu-
sammenhang mit dem Ziichtigungsrecht. Das Bedenkei,
dass bei einer Versicherungskasse die Xntschadigungs-
anspriiche sich steigern (Kliger, Hirsprech, Richter) und
dass der Lehrer umso fehlbarer erscheint, je grosser die
Entschidigung, ist nicht unbegriindet; bel einer Halfs-
kasse besteht dagegen das Recht der Forderung nicht.
der Lehrer aber wird als solcher nicht weniger ge-
schiitzt. Zentralvorstand und Delegiertenversammlung
gelangten daher zu der nachstehenden Vorlage iiber
cine Hiiliskasse in Haftpflichtfillen.  Dic Hiilfskasse
schitzt das einzelne Mitglied ebenso wie eine Versiche-
rungskasse, sie macht den Verein nicht haftbar und
hiilt ibermiissige Forderungen fern; «ie nétigt uns nicht,
die Kasse ins Handelsregister einzutragen, noch sie dem
Versicherungsgesetz zu unterstellen; sie ermdéglichi die
Hulfe auch da, wo das Zlichtigungsrecht in Frage steht
und entriickt uns nicht dem Ziel, dass Staat und Ge-
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meinden die Schiilerunfall- und die Haftpflichtversiche-
rung der Lehrer tibernehmen sollten.

Voraussetzung ist allerdings, und bel dem geringen
Betrag der gefordert wird ist das unumginglich, dass
alle Mitglieder der Kasse angehoren. Wer schon ver-
sichert ist, muss den Kkleinen Beitrag als Opfer auf xich
nehmen, das ist nicht zu umgehen. Geschiitzt wird
jeder Leherr in allen Féllen, wo er infolge seiner Lehr-
titigkeit, auch bei Privatunterricht uand als Privatlehrer
(nicht aber als Institutsleiter oder Pensionsinhaber),
hattptlichtig werden konnte. Einer kantonalen Kom-
mission ist die Erledigung geringerer Schadenfille und
einer Haftpflichthommission des S, 1. V. die Behand-
lung der wichtigeren Fille zugedacht. So weit als mog-
lich 15t der namliche Anwalt in allen Fillen einer Sektion
beizuziehen; vorausgesetzt wird, dass der Beklagte
mter Beihiilfe der Kommission und des Rechtsbeistan-
des den Prozess, sofern ex hiezu kommt, selber fithre und
dass er alles tue, um die Evledigung des Falles glinstig zu
gestalten. Einige Vorsichtsmassregeln, wie die Kiirzung
der Unterstiitzung bei falschen Angaben oder boshatier
schiidigung usw. sind geboten. Die Erfahrung wird den
Gorehiiftsgang bestimmen, so dass spiter ein Reglement
hiertiber moglich wird. Wie bhei jeder Versicherung, so
ist der Beitrag vorauszubezahlen. Der Beitrag, der 1916
eingezogen wird, gilt daher fiir 1917; er ist so gering,
(50 Rp.), dass er auch den Abonnenten-Mitglicdern
kawm fithlbar wird., Nur die Mbglichkeit, den Beitrag
an die Hulfskasse zugleich mit cinem andern Betirag
{Abonnement, Beitrag tiir den 8. 1. V. oder kantonalen
Verein) zu beziehen, gestattet die Primie so tief zu
halten. Immerhin ist der Delegiertenversammiung voi-
behalten, eine Erhohung eintveten zu lassen. Zur Ii-
Offnung dor Hiilskasse gewithrt der Verein fir 1916
einen Beitrag von 5000 ¥r. Kin allfilliger Uberschuss
wird zu einem Yonds verwendet, der im Besitz des
bleibt. :

Was wir wollen, ist ein Werk gegenseitiger Hiilfe.
Dem einzelnen Lehver soll die Sorge wegen Haftpflicht,
die 1hn bei einem Fxperiment, bei einer Schulwanderung

Vereins

usw. imimer umngibt, abgenommen und o weit als mog-
Vielleieht
i=t die Haftpflichtgefahr nicht so gross wie wir glauben;
aber die Beingstigung ist da. Wir hoffen, dasws das Ge-
fiih! der Solidaritit genug sei, sie hinwegru-
nchmen, und unterbreiten die nachstehende Vorlage
ciner Hiiliskasse gegen Haftptlichifille den Mitgliedern
zur Urabstimmung., Die Stimmzeddel werden Anfangs

fe}

lich ant die Gesamtheit tibertragen werden.

stark

Februar ansgegehen und die nithere Fristbestimmung

o

iiber die Abstimmune enthalien,

Zuvieh, i .Jan. 1616,

Bey Zentralvorstand.

® B

Hilfskasse des Schwelzerisehen Lehrerveicing
fur Haftpflichtiille.

En der Erwigung, dass die Versicheoung der Mehiiler

gegen Unfall und der Schutz des Lehrers gegen
Haftpflicht eine Aufgabe der Kantone und Gemein-
den  sed, aber Zeit  der  weitaug  grosste
Teil der genannten Gemeinwesen diese Aufgabe nicht
erfiille, grindet der iSchweizerische Lehrervercin die
o Hillfskasse des 5. Lo V. fiir Haftpflichtfalle™ ent-
sprechend den Bestimmungen des nachfolgenden Sta-
tuts und der beigetiigten Ausfithvungsbestimmungen.

dass Zur

i. Staful.

1. Der Schwelz. Lehrerverein gewihrt seinen Mit-
glicdern Schutz durch Rat und Geidunterstiitzung
gegen dic Haftpflicht der Lehrer gemiiss Art. 41,
45, 46, 47 und 61 des revidierten Obligationenrechts
und den cinschlagenden kantonalen Haittptpflicht-
bestimmungen.  Hr  errichtet zu Zweek
die Hiilfskasse des S, L. V. flir Haftpflichtfille.
Der Beitritt zu dieser Hilfskasse (H. K. 11 st
fiir alle Mitglieder des S. L. V. obligatorisch.
Eine Unterstittzung findet statt bei Schadenersatz-
anspriichen, dic gegen Mitglicder in ihrer Figen-
schaft als Lehrer. Schulleiter und Schulaufsichts-
beamte in amtlicher und privater Berufstétickeit
erhoben werden.

ciicsem

[

Die Mitglicdsehalt muss bereits bestehen, wenn
der Haftpflichtfall
Die Hinterblichenen, gegen die an Stelle des

(Schadenfall) cintvitt.
Verstorbenen Haftpflichtanspriche erhoben werden,
geniessen Haftpflichtschutz wihrend der dved ersten
Monate nach dem Tode des Mitgliedes.

3. Die Behandlung der Haftpflichtfille steht zu
a) in Fallen, die durch Vergleich zu ervledigen sind

und nicht iber 100 I

nalen Sektionsvorstand oder

crfordern, dem kanto-
dor von ihm ein-
gesetzten kantonalen Haftpilichiliomnis

slon;
b) in allen andern ¥Fallen der Zentralhatfipflicht-
kommission.
4. Die Zentraihaftpflichtkemmission besteit aus 7
Mitghiedern. von denen zwei dieh den Zentvad-

vorstand, die iibrigen von der Delegiertenversamme-

lung gowahdt werden.  Thre Awtsdaner betrigt
vier Jahre.
5. Fir jede Scktion wird vom Zentralvorstand auf

Antrag des Scktionsvorstandes zur Beratung in
Haftpilichts- und Rechtsfillenrn cin Rechtsanwalt
bezeichnet, an den sich die Mitglieder zu halten
haben.

6. Von jedem bei ciner Scktion angemeldeten Haft-
pflichtanspruch st dem  Sekretariat
der Zentralhaftpflichtkommission umgehend  Mit-

zuhanden

teilung zu machen.
Wo noch keine Sektion organisiert ist, wendet
sich das betroffene Mitglied direkt an das Sekre-
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tariat, das die Angelegenheit an die Zentralhaft-
pilichtkommission weiterleitet.

Wenn cin Mitglicd vor Entscheidung der zustindigen
Stelle einen cihobenen Anspruch anerkennt oder
den Gang der Verhandlungen durch cigenmichtige
Abmachung oder Vergleich stort, so kann der Haft-
ptlichtschutz verweigert oder beschriankt werden.,
Wiingeht das Mitglied durchaus cinen giitlichen
Vergleich, withvend sich dic zustindige Stelle fiir
Durchfiihrung der Klage entscheidet, so
Teil der Vergleichssumme

hat es
einen
selbst zu trage
tmc Rente  (jihrliche Entschidigung) darf aut
n Wege des Vergleichs nicht zugestanden werden.
W er zur Zahlung einer P ente verpflichtet wird,
hat dem Sckretariat des S, L. V. alljihrlich auf den
Verfalitag einen  Bericht den  Gesundheits-
tand des zu erstatten oder
auf Verlangen ein drztliches Gutachten einzusenden
Die Kosten hicfir tibernimmt die Hiilfskasse.
Dic Erkenntnisse (Urteile), die in Haftpflichtfillen
crgehen, sind dem Zentralvorstand zu iibermitteln.
Nach  erfolgter Durchfilhrung  eines Haftpflicht-
falles werden siimtliche Akten womdglich im Ori-
ginal im Archiv des S. L. V. aufbewahrt
Mitglieder, dic anderweitig gegen Haftpflicht ver-
sichert sind, haben dort

ANZeMEessensey

iber

Zus Rentenempfangers

Antrag zu stellen; Unter-
stiitzungen werden ihnen in der Regel nur dann
bewilligh, wenn die Versicherungsstelle  auf  sie
Ritckgritf nimmt.

Im gleichen Fall sind Mitglieder, fiir die der
Kanton oder dic Gemeinde die Haftptlicht iiber-
nommen hat, oder die von Kanton oder Gemeinde

gegen Haftpflicht versichert sind.

Unte crstiitzungen

der i kasse
Vorschiisse sind zuriickzuzahlen

dem unterstiitzien Mitglied aunf cin ob-
sicgendes, rechtskrifti

oder wvon aus-
gerichtete

avi wenn

s Urteil hin dic Auslagen
vom Kliger vergiitet worden sind;

h) wenn ein Mitglied, das die Hiilfskasse des 8. L. V.
fiir Haftptlichtfille in Anspruch genommen hat,

vor Ablauf von fiinf Jahren (vom Zeitpunkt
der Erledigung des Haftpflichtfalles an) aus dem
Sl V. austritt.

Bin ganzer oder teilweiser Erlass der Riickzah-
lung ist ausnahmsweise gestattet. Die Entsche idung
hiertiber steht nach Vernchn niassung der kantonalen
Stelle der Zentralhaftpflichtkommission zu.

Bei Haftpilichtsehiden, Befund

ne der ober Fahrlie

die nach cles O.!'-

Hitskaseoe aus ot oot

durch Uberschr itunng des Z tichtigungsrechtes Ont—

stehen, kann nur  eine teilweise Entschiidigung

zigesprocien werden.
Ist dex Sehaden vorsiitzlich herbeigefiihrt
0 ist cine Unterstiitzung ausgeschlossen.

worden,

Falls die von der zustindigen Stelle verlangte
Erledigung eines Haftpflic htanspruches dureh An-

15.

17.

18.

19,

Lo

By

.
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crkennung, Befriedigung oder Vergleich an dem
Widerspruch  des beklagten Mitglicdes scheitert,
hat es auf Unterstiitzung nicht zu rechnen; des-
gleichen, wenn wissentlich falsche Angaben ir der
Anzeige des Haftpflichtfalles gemacht worden sind.
Uber die Hiilfskasse ist durch
besondere Rechnung zu fiihren.

das Sckretariat
Diec Unterstiilz-

ung wird in allen Fillen von der Zentralstelle
aushezahlt.

Der Jahresbeitrag fiir den Haftptlichtschutz des
S. L. V. ist vor Beginn des Jahres vorauszubezahlen.
Er betrigt fiir jedes Mitglied des S. L. V. 50 Rp.

Nach je fiinf Jahren setzt die Delegiertenver-
sammbung den Jahresbeitrag auf Grund der Er-
fahrungen aufs neue fest. :

Bei ausserordentlicher Inanspruchnahme der
Hiilfskasse "kann auf Beschluss der Delegiciten-
versammlung hin von den Mitglicdern eine Nach-
zahling crhoben werden.

Ein Uberschuss der Hiilfskasse wird ecinem be-
sondern Rescrvefonds zugewiesen., Hat dieser die
Héhe von 50,000 ¥r. erreicht, so entscheidet dje
Delegiertenversammlung darviiber, ob er weiter zu

dutinen sei oder nicht.
Gegen  einen  Entscheid der kantonalen Haft-
pilichtstclle kann Berufung an dic Zentralhaft-

pflichtkommission wnd dieser gegeniiber an den
Zentralvorstand
catscheidet.
Bei Nichtbeachtung des Statuts und der Ausfiih-
rungsbestimmungen kann die Unterstiitzung ver-
sagt werden.
Uber die Haftptlichtfille hat das Sckretariat all-

jahrlich Bericht zu erstatten

Die Priifung der l»(*('l“nunff der Hilfskasse steht
der Rechnungspriifungskommission des S. L. V. 2.

Bericht und Rechnung sind der
versammlung

cingelegt werden, der endgiiltig

Duolegierten-
zur Genehmigung vorzulegen.

Der Z cutmlvm%t@ﬂd ist ermiichtigt, dic nachfolgen-
den Ausfiihrungshe stimmungen, wenn nistig, zu cr-
weitern.,

ii. Ausfihrungsbesitmmungen.

Die Hiilfskasse des S. L. V. hat nicht den Cha-
rakter  ciner Versicherungskasse, sondern  ciner
Unterstiitzangskasse (ad 1).

Der Hafty )11'011L80h11tA erstreckt sich nichit suf die
Eigenschaft des Mitgliedes als Inhaber und Leiter

ciner Privatschule, cines illnt]tUL\ oder Pensionats

»\"e)v etr (,l) ;"1'7»“

Als private Taulgkmt erd jede unterrichtliche
oder erzichliche

fon),

Tatighkeit angeschen,
ob gegen Bezahlung oder
gelibt wird. desgleichen die
vercinen (ad 2).

gleichgiiltig
unentgeltlich aus
Titigkeit in Lehrer-

812

Wenn ein Mitgiied vor Trledigang eines Haft-
Hlicntfalles in das Gebiet einer andern Selction
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wegzieht, so wird der Rechtsfall durch die Sektion
seines fritheren Wohnortes zu Ende gefiihrt (ad 3).

. Wenn die Verhiltnisse es wiinschbar machen,

kann ein Rechtsfall einem Anwalt des Orte tuber-
geben werden; hiezu ist die Zustimmung der kanto-
nalen Haftpflichtstelle erforderlich (ad 5).

. Sobald ein Unfall sich ereignet, von dem anzuneh-

men ist, dass er zu einem Haftpflichtanspruch
fiihren konnte, hat der Betroffene dem Vorstand
seiner Sektion sofort Mitteilung zu machen. Die
Scktion leitet die Meldung umgehend an das Sekre-
tariat des S. L. V. zuhanden der Zentralhaft-
pflichtkommission weiter. Das Sekretariat stellt
dem Betroffenen das Formular fiir die Schadenersatz-
anzeige in zwei KExemplaren zu, wovon das eine
binnen drei Tagen vollstindig ausgefiillt dem
Sekretariat, das andere der kantonalen Haft-
pflichtstelle zuzusenden ist (ad 6).

. Woméglich ist ein giitlicher Vergleich anzustre-

ben. Kommt ein solcher zustande, so ist durch
eine Abfindungsbescheinigung zu verhindern, dass
spiter eine neue Forderung gestellt werden kann.
Wenn Kurkosten zu bezahlen sind, so kann die
Quittung geniigen, der ein Zeugnis des Arztes iiber
den Verlauf der Heilung und den Erfolg seiner
Behandlung nachzuliefern ist (ad 6).

. Das Mitglied hat mit dem Urheber eines Haft-

ptlichtanspruches in der Regel selbst zu verhandeln.
Wo die Umsténde es rechtfertigen, kann ein Mit-
glied des Sektionsvorstandes oder der kantonalen
Haftptichtkommission beigezogen werden. Wer
in einen Rechtsstreit einbezogen wird, hat, wenn
nétig unter Beiziehung des sub § 5 bezeichneten
Rechtsanwalts, fiir rechtzeitige Einlegung der Be-
rufung und Revision, also fiir die Beachtung der
innezuhaltenden Fristen selbst zu sorgen.

In besondern Fillen kann der leitende Aus-
schuss (Zentralhaftpflichtkommission) die Durch-
filhrung des Prozesses iibernehmen.

Ist bei einem Vergleich der Rechtsanwalt bet-
gezogen worden, so ist der Vergleich zu Protokoll
zu nchmen und eine Abschrift zu erstellen (ad 6).

Zirich, den 6. November 1915.

8. Im Falle eines Prozesses ist der Betroffene ver-

10.

11.

12.

13.

pilichtet, der Zentralhaftpflichtkommission alle
Briefe, Klageakten und alle ihm zugehenden
Schriftstiicke zu iibermitteln, die sich auf den er-
hobenen Haftpflichtanspruch beziehen, und jede
gewiinschte Auskunft zu erteilen, die Nachweise,
die er liefern kann, zu verschaffen, sowie den Verein
zur Abwehr unbegriindeter oder iibertricbener
Anspriiche nach Kriiften zu unterstiitzen (ad 6).

. Jedes Mitglied soll sich bemiihen, die Anstrengung

einer Klage solange zu verhindern, bis ein Bescheid
von der zustidndigen Stelle eingetroffen ist (ad 7).

Nach Beendigung des Rechtsfalles werden alle Doku-
mente womoglich im Original an das Sekretariat
des S. L. V. abgeliefert, das an Hand derselben
den Sektionsvorstinden (kantonalen Haftpflicht-
kommissionen) oder einzelnen Mitgliedern Auskunft
iber schon erledigte Fille gibt (ad 10).

Sobald ein Haftpflichtfall durch die zustindige
Stelle (§ 3) oder anerkannten gerichtlichen Ent-
scheid erledigt ist, so zahlt das betreffende Mit-
glied den Betrag an den berechtigten Empfinger
gegen Abfindungsbescheinigung aus. Gegen Ein-
sendung der Bescheinigung wird der ausgelegte
Betrag durch die Hiilfskasse zuriickerstattet.

Auf Antrag der kantonalen Stelle und geniigende
Ausweise hin werden gréssere Betrige dem be-
treffenden Mitglied schon vor der Regelung des
Schadenfalles zugestellt (ad 15).

Die Bezahlung der Gebiithren des Rechtsanwalts
und der Gerichtskosten erfolgt durch das betreffende
Mitglied. Die entsprechenden Quittungen sind wie
die iibrigen Akten dem Sekretariat zuzustellen,
worauf die Begleichung durch
erfolgt (ad 15).

Bei Bemessung der Unterstiitzung kénnen neben
der Schadensumme, den Ger chtskosten und den
gesotzlichen Anwaltsgebiihren auch personliche Un-
kosten, soweit sie 5 Fr. ibersteigen. beriicksichtigt
werden (ad 15).

die Hulfskasse

Fiir die Delegiertenversammlung:

Der Prasident:  F. Fritschi.
Dag Sekretariat: Dr. H. Hasenfratz.



Beilage zum ,, Korrespondenzblatt des Bernischen Lehrervereins <.

SCHWEIZERISCHER LEHRERVEREIN.

Abstimmung i{iber Griindung einer Hiilfskasse
fiir Haftpflichtfalle.

Wollen Sie das Statut betreffend Hiiliskasse fiir Haftpilichtidlle, Vorlage der Delegierten- - o 1)
versammlung vom 6. November 1915, annehmen? . . . . . . . . . . . Ja. Nein.

Wir beniitzen die Abstimmung zur Orientierung fiber die Kranken- und Unfallversicherung der
Lehrer durch nachfolgende unverbindliche Fragen:

Sind Sie in einer Krankenversicherung? . . . . . . . . . . . . . . . . Ja.” Nein.*
» » » » Unfallversicherung? . .o. . . . . . . . . . . . . . . Ja* Nein.”
Wiirden Sie allfdllig 1) einer allgemeinen kantonalen oder lokalen Krankenversicherung
belltelen®  « v v & e el w w e wlm Ee e R BB & & & B % B BB Ja.* Nein.*
oder 2) einer Lehrerkrankenversicherung des S. L. V. beitreten? . . Ja.* Nein,*
Wiinschen Sie, dass der S. L. V. Schritte tue zur Versicherung seiner Mitglieder gegen Unfall? Ja.* Nein.®
Wiren Sie fiir obligatorische oder freiwillige (Einzel-) Unfallversicherung? . . . . Oblig.® Freiw.”

* Nichtgewiinschtes durchstreichen,
Riicksendung als Drucksache in Kuvert mit 3 Rp. frankiert. — In Orten mit mehreren Lehrern ist gemein-
same Riicksendung am einfachsten.

Die Stimmzetrel sind bis zum 24. Fébruar 1916 an das Sekrefariat des Bernischen Lehrervereins, Bollwerk 19, Bern, zuriickzusenden.






	Schweizerischer Lehrerverein : Hülfskasse für Haftpflichtfälle : als Manuskript gedruckt

